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§ 58 GSpG Ermaligte
Glucksspielabgabe

GSpG - Glucksspielgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Verlosungen von Vermogensgegenstanden gegen Entgelt, die keine Ausspielungen sind und sich an die
Offentlichkeit wenden, und Lotterien ohne Erwerbszweck nach 88 32 bis 35 unterliegen einer Gliicksspielabgabe
von 12 vH aller erzielbaren Einsatze.

2. (2)Die Glucksspielabgabe nach Abs. 1 ermaRigt sich fur Lotterien ohne Erwerbszweck nach88 32 bis 35 auf 5 vH,
wenn das gesamte Reinertragnis der Veranstaltung ausschlieBlich fir gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche
Zwecke verwendet wird. Die widmungsgemaRe Verwendung des Reinertragnisses ist dem Finanzamt Osterreich
Uber dessen Aufforderung nachzuweisen.

3. (3)Glicksspiele im Rahmen von Gewinnspielen (Preisausschreiben) ohne vermogenswerte Leistung gemaf3s 2
Abs. 1 Z 2 (Einsatz) unterliegen einer Glicksspielabgabe von 5 vH der in Aussicht gestellten vermégenswerten
Leistungen (Gewinn), wenn sich das Gewinnspiel (auch) an die inldndische Offentlichkeit richtet. Die Steuerpflicht
entfallt, wenn die Steuer den Betrag von 500 Euro im Kalenderjahr nicht Gberschreitet.

In Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/2
file:///

	§ 58 GSpG Ermäßigte Glücksspielabgabe
	GSpG - Glücksspielgesetz


